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   Sitzungsvorlage DS 2007/352 
   Oberbürgermeister 

Hermann Vogler 
(Stand: 18.09.2007) 

Gemeinderat 
öffentlich am 24.09.2007  
 

  Mitwirkung: 
Karlheinz Beck 
Amt für Schule, Jugend, Sport 
 
 
Aktenzeichen:  

 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWV und BfR 
auf Bildung eines Beirats "Schulentwicklung in Ravensburg" 

 
 
 
 
 
Der Antrag auf Bildung eines Beirats wird eingebracht. 
 
Gemäß § 15 der Hauptsatzung wird der Antrag zur Vorberatung in den Verwaltungs-
ausschuss am 10. Oktober 2007 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWV und 
BfR vom 25. Juni 2007 
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Vorgang: 
 
Der gemeinsame Antrag wurde gemäß § 34 Abs. 1 S. 4 GemO ordnungsge-
mäß auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt. 
 
Der Antrag greift die aktuell diskutierten Schwerpunkte zur Schulentwicklung 
auf. Die Fraktionen schlagen vor, einen Beirat zur Entwicklung der Sekundar-
stufe I zu bilden. 
 
 
Regelung für die Bildung von Beiräten: 
 
Die Bildung von Beiräten ist in § 15 der städtischen Hauptsatzung geregelt.  
"Über Bildung, Aufgaben, Zusammensetzung und Amtsdauer beschließt der 
Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister nach Vorbera-
tung durch den fachlich zuständigen beschließenden Ausschuss." 
 
Nach § 6 Abs.1, Nr. 1a i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 8 der Hauptsatzung ist der Ver-
waltungsausschuss für das Aufgabengebiet "Schulwesen" zuständig.  
Der Antrag ist deshalb zur Vorberatung in den VA zu verweisen.  
Als Termin für die Beratung im VA schlägt die Verwaltung Mittwoch, den  
10. Oktober vor, weil der dort ursprünglich vorgesehene Museumsausschuss 
entfällt. Dann könnte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. Oktober ent-
scheiden. 
 
 
Die Schulentwicklung wird auch für Ravensburg ein durchgehendes, vorrangi-
ges Thema bleiben.  
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, bei der Beratung über den Antrag der vier 
Fraktionen alternativ auch über die Einrichtung eines  
beschließenden Schulausschusses zu beraten und die bisherige Zustän-
digkeit des Verwaltungsausschusses entsprechend zu ändern. 
Der Schulausschuss kann, wie jeder andere Ausschuss auch, sachkundige 
Vertreter der Beteiligten zur Schulentwicklung beiziehen. 
 
 
 
 
 


